
STADT HAIGER 

 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-317/2016 Datum: 10.11.2016 
 

Aktenzeichen  

Fachbereich Fachbereich I 

Federführendes Amt Fachdienst I.1 -Innere Verwaltung- 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Haiger 14.11.2016 vorberatend 

Haupt - und Finanzauschuss 30.11.2016 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Haiger 

14.12.2016 beschließend 

 

Ortsgericht Haiger II (Sechshelden) 
hier: Wiederwahl stellv. Ortsgerichtsvorsteher und Neuwahlen Ortsgerichtsschöffen 

 
 

Beschlussvorschlag: 

 

> Wiederwahl Otto-Emil Lenz, geb. 01.01.1951, Sechsheldener Straße 100,  

 35708 Haiger-Sechshelden, zum stellv. Ortsgerichtsvorsteher.  

 

> Neuwahl Berthold Bietz, geb. 25.01.1953, wohnhaft Sechsheldener Straße  

 114, 35708 Haiger-Sechshelden, zum Ortsgerichtsschöffen.  
 

> Neuwahl Thomas List, geb. 06.02.1969, wohnhaft Platz de Plombieres 5,  

 35708 Haiger-Sechshelden, zum Ortsgerichtsschöffen.  
 
 

Zusammensetzung OG Haiger II (Sechshelden) nach erfolgter Wahl: 
 
Erwin Klein  Sechshelden OG-Vorsteher 
Otto-Emil Lenz Sechshelden stellv. OG-Vorsteher 
Michael Hepp Sechshelden Schöffe 
Berthold Bietz Sechshelden Schöffe 
Thomas List Sechshelden Schöffe 
 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

Keine. 
 

Sachdarstellung: 

1. Die Amtszeiten der Herren Otto-Emil Lenz, Ulrich Eisenkrämer und Theo Stroh lau-
fen im Januar 2017 ab.  

 
 Herr Lenz ist bereit, dieses Amt weiter auszuführen. 
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 Die Herren Eisenkrämer und Stroh legen ihr Amt aus persönlichen Gründen nieder.  
 
 Nach Rücksprache mit den Herren Bietz und List stehen sie zur Wahl als Ortsge-

richtsschöffen zur Verfügung.  
 

2. Gemäß § 7 Abs. 2 Ortsgerichtsgesetz schlägt die Stadt die Ortsgerichtsmitglieder 
gegenüber dem zuständigen Amtsgericht vor. Die Bestellung erfolgt schließlich durch 
den Direktor des Amtsgerichts. 

 

3. Die Vorschlagswahl der Stadtverordnetenversammlung kann, sofern niemand wider-
spricht, gemäß § 7 Abs. 2 Ortsgerichtsgesetz „offen“ durch Hand aufheben erfolgen.  

 
 
 
 
gez. 
Schramm 
Bürgermeister 
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